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Zehn Forderungen an den

Innovationsstandort Schweiz
Rückenwind erhält die Innovationsinitiative auch von der Branchen-

organisation SECA. Vorstandsmitglied Christian Wenger stellt im folgenden

Beitrag zehn Forderungen an den Innovationsstandort Schweiz auf.
granmien. dein Aufbau von CTI Start-up
und CTI Invest sowie der Lancierung
von Venture Lab verdienen grosse Aner-
kennung. Die Früchte dieser auRvendigen
Arbeit können jedoch erst iii einigen Jah-
ren geerntet werden. Gerade deshalb muss
diesen Institutionen politisch der Rücken
gestärkt und die dafür benötigten finanzi-
ellen Mittel müssen langfristig gesprochen
werden.

Text: Christian Wenger

Trotz

der sich stetig verbessernden Rah-
menbedingungen müssen wir flur den
lnnovationsstandort Schweiz noch

mehr tun. Mittelmass reicht dazu nicht. Es
muss unser Ziel und Wille sein, weltweit zu
den Besten in diesem Sektor zu gehören.
Nur die lnnovation kann unseren Wohl-
stand sichern. 1 )eshalb die nachfolgenden
zehn Forderungen:

1. Entwicklung einer lnnovationsstrategie

Die Schweiz braucht eine Innovations-
strategie, die von allen relevanten Hoch-
schulen, Fachhochschulen und Institutionen
getragen wird. Die J nnovationsstrategie soll
sich dabei nicht an einer breiten Basisfor-
schung orientieren, sondern die fokussierte
Verwertung und Kommerzialisierung von
zukunftsorientierten Technologien zum
Inhalt haben. Es müssen sogenannte Cluster
gebildet und zwei bis drei vielversprechende
Branchen oder Technologien herauskristal-
lisiert werden, die auf heute in der Schweiz
bestehenden Stärken aufbauen. Ein solcher
Fokus braucht Mut und bedeutet zugleich
den Abschied vom weitverbreiteten födera-
listischen Giesskannenprinzip, das uns nicht
mehr weiterbringt und dementsprechend
abzulehnen ist. Im Rahmen dieser Innova-
tionsstrategie soll der Wettbewerb unter den
Hochschulen gefördert verden.

3. Cleantech Schweiz - eine Marke

In der Schweiz wurden in den vergangenen
Jahrhunderten bahnbrechende Technolo-
gien erfunden, jedoch in der Regel im
Ausland verwertet. Der Standort Schweiz
braucht eine bessere Vermarktung analog
dem Silicon Valley. Daflir würde sich das von
Nationalrat Ruedi Noser lancierte Projekt
eines lnnovationsparks auf dem Militär-
flughafen Dübendorf bestens eignen. i)ie
Schweiz hat ihre Führungsrolle im Bereich
der erneuerbaren Energien vorerst verspielt,
dennoch wäre es nicht zu spät zu reagie-
ren. Mit dem Ziel, einen weltweit führen-
den Technologiecluster - zum Beispiel im
Bereich Cleantech - unter Einbezug aller
dazugehörenden Hochschulen, Institute
und Industriefirmen zu errichten, können
wir uns abheben und profilicren.Wir stehen
im Wettbewerb mit aufstrebenden Städten
und Regionen wie München, Stuttgart und
London und iniissen uns behaupten.

2.Ausbau der KTI 4. Förderung von Venture Capital

Die KTI soll als eigenständige Kommisission Während sich die Szene der Business Angels
verselbstständit und gestärkt werden. Die in der Schweiz positiv entwickelt, leidet
Arbeiten der KTI nut den Forschungspro- das Land unter akutem Mangel an Ven-
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ture Capital flur Folgefinanzierungen. Die Unternehmung zu gründen.
wenigen spezialisierten Schweizer Firmen
erflillen ihre Funktion, mehr Wettbewerb 6. Förderung des Technologietransfers

vväre jedoch wünschbar. Ausländische Fir- Der Technologietransfer von den Hoch-
men investieren zwar in der Schweiz, zei- schulen an die Unternehmen funktioniert
gen jedoch eine gewisse Zurückhaltung grundsätzlich gut, muss aber weiter verein-
aufgrund von rechtlichen, sprachlichen und heidicht werden. Hier sind marktgerechte
marktgetriebenen Gründen. Die Ansied- Standards und Rahnienhedingungen zu
hing von internationalen Venture-Capital- erarbeiten, die transparent flur alle Techno-
Firmen mit Sitz in der Schweiz würde logieunternehmen in gleicher Weise allzu-
dem Markt sicher Impulse verleihen. Eine wenden sind. Dadurch können einerseits
geeignete Gestaltung der steuerlichen Rah- Kosten gesenkt und anderseits kann Rechts-
menbedingungen würde die Attraktivität sicherheit für die Unternehmer geschaffen
fördern. Wenn die verantwortlichen Part- werden. Die Bedingungen müssen interna-
ner in der Schweiz tätig werden, werden tionalen Marktgegebenheiten standhalten
sie auch mehr in lokale Firmen investie- und regelmässig neuesten Entwicklungen
ren. Als Gnindregel entfallen auf jeden in angepasst verden.
der Schweiz investierten Franken bis zu
80 Rappen auf Löhne. die wiederum Ein- 7. Schuldenabbau

komniensteuern abwerfen. Zudem muss Die Schuldenlast der westlichen Industrie-
sich die Schweiz überlegen. oh sie nicht nationen wird sich mittel- und langfristig
auch wie andere Staaten (GIC in Singapur; innovationsheinmend auswirken. Bei einer
KfW in Deutschland) staatliche oder teil- geschätzten staatlichen Gesaintverschuldung
staatliche Förderanstalten gründen will, die in der Schweiz (Bund, Kantone, Gemein-
Investitionen von Privaten mit öffentlichen den) von 250 Mrd. CFIF und einem kal-
Geldern ergänzen. Mit einer intelligenten kulatorischen Zins von 3% müssen jährlich
Investitionspolitik können solche Vehikel Zinsen von 7,5 Mrd. CHF bezahlt werden.
auch dazu dienen, qualifizierte ausländische Nur schon mit einem Schuldenabbau von
Investoren in die Schweiz zu bringen. 10 Mrd. CHF könnten 300 Mio. CHF
Dadurch könnte zudem auch der kürzlich gespart und in die Innovation investiert
von freisinniger Seite postulierten Forde- werden. Diszipliniertes Haushalten und stra-
rung, wonach 0,5% der beruflichen Vorsor- tegisches Denken wird unser land weiter-
ge in Wachstumsfirnien zu investieren seien, bringen.
sinnvoll nachgekommen werden. Es ist nur
logisch, wenn wir unsere ersparten Alters- 8. MBA für Technologieunternehmer

guthaben in eigene Projekte und nicht in Die Hochschulen sollten ein weltweit flih-
ausländische Wertpapiere investieren. rendes MBA-Programni für Technologie-
5.Verhinderung von Brain dram unternehmer entwickeln und anbieten.
Jährlich promovieren an den schweize- Gemeinsam mit einer renommierten Hoch-
rischen Hochschulen Tausende von hoch- schule wie z.B. Harvard oder Stanford muss
motivierten, intelligenten Ausländern, was ein Label geschaffen werden, das die besten
unsere Volkswirtschaft und die Steuerzahler Talente in unser Land zieht und so auch den
erheblich kostet. Aus diesem Grund muss Wettbewerb unter den einheimischen Stu-
alles unternommen werden, dass promovie- dierenden stimuliert. Dank Henri B. Meier
rende Ausländer in der Schweiz bleiben und übermnimt hier die Hochschule St. Gallen
auch bleiben dürfen, um hier ihr Wissen die Führungsrolle. es braucht jedoch mehr.
zu verwerten. Mit anderen Worten: Jeder Die anderen Hochschulen, insbesondere die
promovierte Ausländer soll eingeladen wer- ETH, müssen nachziehen. Die Absolventen
den, in der Schweiz zu bleiben - mit dem sollen wiederum motiviert sverden, in der
entsprechenden Aufenthaltsrecht - und eine Schweiz zu bleiben und hier produktiv zu
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Anpassung des Rechts

Das schweizerische Obligationenrecht eig-
nt't sich nicht flur unge Technologieuiiter-
nehmen. 1 )cr Verwa1tunrat der Unterneh-
mung sieht sich regehiüssig durch Art. 725
OR - Uberschuldungurtikel - herausge-
fordert und wiid rechtlich genötigt, niögil-
cherweise das Falsche zu tun. Es liegt in der
Natur der Sache, dass eine junge Technolo-
gieunternehniung iii ihren ersten Lebens-
jahren ausschliesslich Verluste produziert und
sonut das Eigenkapital aufgebraucht wird.
1 )ie Suche nach frischem Kapital dauert
vielfach Monate und kann nur durch kurz-
fristige Üherbrückungsfinanzierungen in der
Rcgel von bestehenden Aktionären über-
haupt sichergestellt wenlen. Art. 725 Ok
bringt den Verwaltungsrat wgelniässig an die
Grenzen seincrVeraiitworthchkeit und wird
von ausländischen Investoren nicht verstan-
den. Ins Weiteren sind die Verfihren von
Kapitalerhöhung und -herabsetzung zu auf-
wendig und kospielig. 1 )ie Verantwortung
flur das Eigenkapital muss heim Verwaltungs-

rat liegen, der unter Wahrung des Gehotes
der (;leichbehandlung der Aktionäre rasch
Veränderungen des Kapitals beschliessen
und vollziehen können muss. Dabei muss
es möglich sein. Aktiengesellschafteii mit
Aktien ohne Nennwert zu gründen

Schaffung von Steuervorteilen

Technologieunternehnier, die durch ihre
Erfindungen und den Unternehmergeist
Arbeitsplätze schaffen, sollen, was ihre
Beteiligung an der eigenen Unternehmung
hetrift vollständig steuerhefreit 'verden.
In der Entwicklung einer Tcchnologieun-
ternehmutig geht es auf und ab. Sehr oft
bedeutet das Ah, dass der Unternehmer sei-
nen gesamten Aktienbesitz aufgehen mUSS.
Der nachfblgeiide Ausgleich mit Optionen
ist fit den Unternehmer steuerlich nicht
attnktiv, da die Optionen grundsätzlich der
Einkommensteuer unterhegen. 1 )as Steuer-
substrat. das der Unternehmer durch die

Schaffung von Arbeitsplätzen aber in der
Schweiz bisher generierte, bleibt in dieser
(;leichung fälschlichenveise unberücksich-
tigt. Gleiches gilt auch flur Business Angels,
deren Aktivitäten geschützt werden müssen.
Es darf nicht sein, dass ciii Business Angel,
der volkswirtschaftlich eine wertvolle Funk-
tion wahrnimmt, flur seine Tätigkeit bestraft
und als professioneller Wertschriftenhänd)cr
behandelt und damit flur seine Tätigkeit
besteuert wird.

Die Schweiz hat dIe Chancen dieser'elt.
Wir 'nüssen nur den Willen haben, uns auf
den bestehenden Grundwerten zu erneuern
und aufzubrechen. Schon der Iteihnuator
Zwingli sagte: «hic uni Gottes Willen envas
Dpferes. weil nur (las derWelt und unserem
Lehen eine gute Zukunft verspricht!» Er
hatte recht. Es geht auch um die Gestaltung
der Zukunft unserer Naclikonuiteii, die wir
jetzt aktiv an die I-l;nid nelinien niussen,

Dr. Christian Wenger
ist Partner der Rechtsanwaltskanzlei Wenger &Vieli. Er

ist spezialisiert auf Handels- und Wirtschaftsrecht mit

SchweTpunkt Private Equity,Venture Capital und Mergers &

Acquisitions.Er amtet als Präsident und Mitglied in versche-

deren Verwaltungsräten von srhweizerischen wie auch

nternat(onalen UnternehmerCiristian Wenger gehört seit

2002 dem Vorstand der SECA (5ctiwezerische Gesellschaft

für Private Equity und Corporaie Finance) an und führt dort
als Mitglied des Ausschusses das ChapterVenture Capital

und Seed arm. Im Weiteren gehört Christian Wenger dem

Vorstana der EVCA (European Venture Capital Associatiorm)

an und vertritt dort die Interessen der Schweiz. Im Jahre

2003 gründete er CTI lnvest,eine mit der Kornn,ission fiir

Technologe und Innovation KTll verbundene Investoren-

plattform (Verein),die er seit der Gründung präsidiert.

www.cti-invest.ch
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